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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Verursacht Verätzungen.

Reizt die Atmungsorgane.

Irreversibler Schaden möglich.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend
Ätzend

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser . 

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

HYGIENEMAßNAHMEN: Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des 

Produktes waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. HINWEISE FÜR 

SICHERE HANDHABUNG: Den Behälter fest verschlossen halten. Nur in gut gelüfteten 

Bereichen verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

ATEMSCHUTZ: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  

HANDSCHUTZ: Handschuhe aus undurchlässigem Butylgummi.  AUGENSCHUTZ: 

Schutzbrille mit Seitenschutz. KÖRPERSCHUTZ: Langärmelige Arbeitskleidung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Alkoholbeständiger Schaum, Trockenlöschmittel, 

Kohlendioxid (CO2), Wassersprühstrahl. AUS SICHERHEITSGRÜNDEN 

UNGEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Wasservollstrahl.. WEITERE ANGABEN ZU 

MAßNAHMEN BEI UNFÄLLEN UND BRÄNDEN: Gefährdete Behälter mit 

Wassersprühstrahl kühlen.

MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG: Bei Entwicklung von 

Dämpfen Atemschutz verwenden.

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Feuerwehr:

112

ALLGEMEINE HINWEISE: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei 

Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. NACH EINATMEN: Nach Einatmen der Dämpfe im 

Unglücksfall an die frische Luft bringen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. NACH HAUTKONTAKT: Beschmutzte 

oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. 

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. NACH AUGENKONTAKT: Sofort mit viel 

Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen. NACH 

VERSCHLUCKEN: Viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN: Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften 

verbrannt werden. Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen. VERUNREINIGTE 

VERPACKUNGEN: Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung 

abgeben.
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